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Nachtrag Nr. 1 
 

vom 11. Januar 2024 
 

gem. Artikel 23 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei 
deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2003/71/EG, zuletzt geändert durch Art. 1 VO (EU) 2021/337 
(„Verordnung (EU) 2017/1129") zum 

 

Wertpapierprospekt 
 

für das öffentliche Angebot von bis zu EUR 60.000.000,00 
 

7,25 % p.a. Inhaberschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00, 
fällig am 27. November 2028, der  

 
FCR Immobilien Aktiengesellschaft, Pullach i. Isartal 

(die „Emittentin") 
 

sowie 
 

 
für ein öffentliches Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption der Emittentin 
an die Inhaber der von der Emittentin am 30 April 2019 begebenen 5,25 % p.a. 
Schuldverschreibungen 2019/2024 im Gesamtnennbetrag von EUR 30.000.000,00, fällig am 
30. April 2024, ISIN: DE000A2TSB16. 
 

27. Oktober 2023 
 
 

Wertpapierkennnummer (WKN): A352AX 
 

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A352AX7 
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Dieser Nachtrag Nr. 1 (der „Nachtrag Nr. 1“) stellt einen Prospektnachtrag im Sinne des 
Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 der zum Zwecke eines öffentlichen Angebots 
der Schuldverschreibungen in dem Großherzogtum Luxemburg und der Bundesrepublik 
Deutschland erstellt wurde und ist in Verbindung mit dem Wertpapierprospekt der FCR 
Immobilien Aktiengesellschaft (die „Emittentin“) vom 27. Oktober 2023 (der „Prospekt“) für das 
öffentliche Angebot von bis zu 60.000 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im 
Nennbetrag von je EUR 1.000,00 mit Fälligkeit zum 27. November 2028 (die 
"Schuldverschreibungen", die „7,25 % Schuldverschreibungen 2023/2028“ oder die 
"Teilschuldverschreibungen", ISIN: DE000A352AX7 / WKN: A352AX), der am 
27. Oktober 2023 von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (die „CSSF“) 
gebilligt wurde, zu lesen. Der Nachtrag Nr. 1 wurde von der CSSF als zuständige Behörde gemäß 
der Verordnung (EU) 2017/1129 gebilligt. Die CSSF billigt diesen Nachtrag nur bezüglich der 
Standards der Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz gemäß der Verordnung (EU) 
2017/1129. Eine solche Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der Emittentin, die 
Gegenstand dieses Nachtrags ist, erachtet werden. Eine solche Billigung sollte auch nicht als 
Bestätigung der Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Nachtrags sind, erachtet 
werden. Anleger sollten ihre eigene Bewertung der Eignung dieser Wertpapiere für die Anlage 
vornehmen. In Bezug auf diesen Nachtrag Nr. 1 wurde die Notifizierung an die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gem. Artikel 25 der Verordnung (EU) 2017/1129 
beantragt. Der gebilligte Nachtrag kann auf der Internetseite der Emittentin (http://www.fcr-
immobilien.de unter der Rubrik Investor Relations, Unterrubrik Anleihe 2023/2028) und der Börse 
Luxemburg (www.bourse.lu) eingesehen und heruntergeladen werden. Begriffe, die in diesem 
Nachtrag Nr. 1 verwendet werden, haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt. Im Fall von 
Widersprüchen zwischen (a) Angaben in diesem Nachtrag Nr. 1 und (b) Angaben im Prospekt 
oder durch Verweis aufgenommenen Angaben, gelten die Angaben des Nachtrages Nr. 1. Soweit 
in diesem Nachtrag nichts Gegenteiliges angegeben ist, gibt es keine wichtigen neuen Umstände, 
wesentlichen Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten in Bezug auf die im Prospekt einschließlich 
etwaiger vorhergehender Nachträge enthaltenen Angaben, die seit der Veröffentlichung des 
Prospekts sowie etwaiger vorhergehender Nachträge aufgetreten sind bzw. festgestellt wurden. 
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Nachtragsauslösende Umstände 
 
Der Vorstand der Emittentin hat mit dem bisherigen Treuhänder einen Aufhebungsvertrag 
unterzeichnet und mit einem neuen Treuhänder einen Treuhandvertrag abgeschlossen 
(„Nachtragsauslösender Umstand"). 
 
Nachtragspflichtige Änderung 
 
Unter anderem aufgrund des vorgenannten Nachtragsauslösenden Umstandes gibt die 
Emittentin die nachfolgend beschriebenen Änderungen im Hinblick auf den Prospekt bekannt: 
 
1. Auf der Seite 42 wird die Firma des bisherigen Treuhänders „Prinz Waldeck Treuhand 

GmbH“ durch die Firma des neuen Treuhänders „Rödl Treuhand Hamburg GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft“ ersetzt.  

 
2. Auf der Seite 85 wird die Firma des bisherigen Treuhänders nebst Sitz „Prinz Waldeck 

Treuhand GmbH mit Sitz in Grünwald“ durch die Firma und den Sitz des neuen 
Treuhänders „Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in 
Hamburg“ ersetzt. 

 
3. Auf der Seite 90 werden die Kontaktdaten des bisherigen Treuhänders „Prinz Waldeck 

Treuhand GmbH, Otto-Heilmann-Str. 17, 82031 Grünwald,“ durch die Kontaktdaten des 
neuen Treuhänders „Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft, 
Kehrwieder 9, 20457 Hamburg“ ersetzt. 

 
4. Ziffer 12.2, mithin die Seiten 91 bis 98, werden wie folgt neu gefasst: 

 
„12.2 Treuhandvertrag 
 
Die FCR Immobilien AG hat mit der Rödl Treuhand Hamburg GmbH mit Sitz in Hamburg einen 
Treuhandvertrag mit folgendem Inhalt abgeschlossen: 

Treuhandvertrag 

 

 

zwischen 

 

1. FCR Immobilien Aktiengesellschaft 

 Kirchplatz 1, 

82049 Pullach i. Isartal 

- nachfolgend auch „Emittentin“ genannt - 

 

 

und 

 

 

2. Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft 

 Kehrwieder 9 

20457 Hamburg 
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- nachfolgend auch „Treuhänder“ genannt - 
- die Beteiligten nachfolgend zusammen auch die „Parteien“ genannt - 

 

 

 

Präambel 

 

1. Die Emittentin hat eine Anleihe in Form von Inhaberschuldverschreibungen mit einem 

Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 60.000.000,00 (in Worten: sechzig Millionen Euro) 

mit der ISIN DE000A352AX7 / WKN A352AX zu begeben („Anleihe“). Die Anleihe ist 
eingeteilt in bis zu 60.000,00 unter sich gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende 

Teilschuldverschreibungen zu je EUR 1.000,00 (einzeln die „Teilschuldver-

schreibungen“). 
 

2. Grundlage der Anleihe sind die hier als Anlage beigefügten Anleihebedingungen (die 

„Anleihebedingungen“). Dem Inhaber der Teilschuldverschreibungen (einzeln der 
„Anleihegläubiger“) stehen daraus die in den Anleihebedingungen bestimmten Rechte 
zu; insbesondere das Recht auf Zinsen und ein Recht auf Rückzahlung der Anleihe. 

Die Erlöse der Anleihe werden zum Erwerb von Einzelhandelsimmobilien verwendet.  

 

3. Zur Sicherung der Forderungen des Anleihegläubigers aus der Anleihe hatte die 

Emittentin am 26.10.2023 einen Treuhandvertrag mit der Prinz Waldeck Treuhand 

GmbH in Grünwald geschlossen. Dieser Vertrag wurde mit Wirkung zum Ablauf des 

31.12.2023 aufgehoben und soll nun mit Wirkung zum 01.01.2024 durch einen neuen 

Treuhandvertrag mit dem Treuhänder ersetzt werden. 

 

4.  Die Parteien beabsichtigten, die Erfüllung der Forderungen des Anleihegläubigers aus 

der Anleihe durch folgende Maßnahmen, wie in diesem Treuhandvertrag und den 

Anleihebedingungen näher vereinbart, zu sichern: 

 

Die Emittentin soll zu Gunsten des Treuhänders wie in diesem Treuhandvertrag näher 

definiert Buchgrundschulden auf zukünftig im Eigentum der Emittentin oder 

Tochtergesellschaften der Emittentin stehenden Grundstücken 

(„Sicherungsgrundstücke“) bestellen. Die Auswahl der als Sicherheit dienenden 

Grundstücke und die Bestimmung der Höhe der Buchgrundschuld auf einzelnen 

Grundstücken sowie der jeweilige Rang obliegen entsprechend den 

Anleihebedingungen der Emittentin. Die Höhe der Grundschulden wird insgesamt 

mindestens einem Betrag in Höhe der Summe der vom Anleihegläubiger tatsächlich 

geleisteten Einlage zuzüglich den darauf für die restliche Laufzeit zu zahlenden Zinsen 

(„Mindestsicherungswert“), jedoch höchstens in Höhe des Gesamtnennbetrags 
(EUR 60.000.000,00 zuzüglich erfolgter Aufstockungen) entsprechend der 

ausgestellten Globalurkunden zuzüglich der für die restliche Laufzeit noch zu zahlenden 

Zinsen entsprechen („Maximaler Sicherungsgesamtwert“).  
  

Die vorstehend genannten Sicherungsrechte werden von der Emittentin zu Gunsten 

des Treuhänders, jedoch im Interesse des Anleihegläubigers bestellt. Der Treuhänder 

wird im Außenverhältnis Inhaber der Sicherungsrechte, verwaltet diese im 
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Innenverhältnis jedoch ausschließlich für die Anleihegläubiger. Die Sicherungsrechte 

werden zugunsten des Anleihegläubigers vom Treuhänder auf Grundlage und 

entsprechend den Regelungen dieses Treuhandvertrages gehalten, verwaltet und unter 

den Bedingungen und nach den Regelungen dieses Treuhandvertrages verwertet 

(„Sicherheitentreuhand“). 
 

5.  Der Treuhänder nimmt sämtliche Aufgaben und Rechte aus diesem Treuhandvertrag 

ausschließlich im wirtschaftlichen Interesse der Anleihegläubiger entsprechend den 

Regelungen dieses Treuhandvertrags wahr. Sämtliche dem Treuhänder im Rahmen 

der Sicherheitentreuhand übertragenen Sicherheiten und Rechte sowie deren 

Surrogate bilden das vom Treuhänder zu Gunsten der Anleihegläubiger verwaltete 

Treugut. Dem Anleihegläubiger stehen die Rechte gegen den Treuhänder aus diesem 

Treuhandvertrag aus eigenem Recht zu (§ 328 BGB, Vertrag zugunsten Dritter). 

 

6. Die Treuhandverträge für die weiteren Anleihen der Emittentin beziehen sich lediglich 

auf die Sicherung dieser jeweiligen Anleihen („Bestehende Sicherheiten“). Dieser 
Treuhandvertrag bezieht sich lediglich auf die Sicherung der Anleihe nach Ziffer 1 

(„Neue Sicherheiten“). Die Treuhandverträge für die Bestehenden Sicherheiten und 
dieser Treuhandvertrag sind jeweils eigenständige, unabhängig voneinander 

geschlossene Verträge, die keine Auswirkungen auf den jeweils anderen Vertrag 

haben. Insbesondere leiten sich aus diesem Treuhandvertrag keine Rechte hinsichtlich 

der Bestehenden Sicherheiten ab. Die Parteien stellen hiermit ausdrücklich klar, dass 

es sich bei den Bestehenden Sicherheiten und den Neuen Sicherheiten um getrennte 

Sicherheiten handelt. 

 

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien was folgt:  

 

1. Aufgaben des Treuhänders 

 

Die Emittentin hat sich gegenüber dem Anleihegläubiger verpflichtet, zu Gunsten des 

Treuhänders Buchgrundschulden („Anleihe-Grundschulden“) an den 
Sicherungsgrundstücken zu bestellen. Diese Anleihe-Grundschulden werden 

gemeinsam auch die „Sicherheiten“ genannt.  
 

1.1 Sicherheitentreuhänder, Sicherungszweck  

 

Der Treuhänder verpflichtet sich gegenüber der Emittentin, folgende Aufgaben 

entsprechend den näheren Regelungen dieses Treuhandvertrages wahrzunehmen: 

 

1.1.1 an der vertragsgemäßen Bestellung der Sicherheiten mitzuwirken und alle zu ihrer 

wirksamen Begründung erforderlichen Erklärungen (auch Bewilligungen, 

Rangerklärungen, Anträge) abzugeben; 

 

1.1.2 die Sicherheiten nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Treuhandvertrages im 

Interesse des Anleihegläubigers zu halten, zu verwalten sowie, falls und soweit die 

betreffenden Voraussetzungen vorliegen, freizugeben oder für Rechnung des 

Anleihegläubigers zu verwerten. 
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1.2 Verwertung von Sicherheiten 

 

1.2.1 Der Treuhänder ist verpflichtet, für Rechnung des Anleihegläubigers Maßnahmen zur 

Verwertung von Sicherheiten einzuleiten (die „Verwertungsmaßnahmen“), sofern und 
soweit: 

 

a) Forderungen durch ein in Deutschland vollstreckbares Urteil bestätigt sind, oder 

b) die Emittentin – gleich aus welchem Grund – Forderungen des Anleihegläubigers 

nach positiver Kenntnis des Treuhänders nicht vertragsgemäß erfüllt oder erfüllen 

kann. 

 

1.2.2 Der Treuhänder wird der Emittentin vor Einleitung von Verwertungsmaßnahmen – unter 

Ankündigung der konkret beabsichtigten Verwertungsmaßnahmen – eine 

angemessene Frist von mindestens vier Wochen zur Befriedigung der fälligen 

Forderungen des Anleihegläubigers setzen. Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn die 

Emittentin die Erfüllung der besicherten Ansprüche endgültig ablehnt bzw. mitteilt, nicht 

leisten zu können, sowie für den Fall, dass (i) das Insolvenzverfahren über das 

Vermögen der Emittentin eröffnet oder mangels Masse die Eröffnung abgelehnt wurde, 

(ii) die Emittentin selbst einen Insolvenzantrag gestellt hat oder (iii) über das Vermögen 

der Emittentin ein Insolvenzantrag gestellt wurde und dieser nicht innerhalb von zwei 

Monaten beseitigt wurde. 

 

1.2.3 Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin wird 

der Treuhänder gegenüber dem Insolvenzverwalter bezüglich der von ihm verwalteten 

Sicherheiten seine Rechte aus der jeweils anwendbaren Insolvenzordnung geltend 

machen. 

 

1.2.4 Sämtliche Erlöse aus der Verwertung von Sicherheiten sind auf einem hierzu vom 

Treuhänder einzurichtenden Treuhandkonto zu hinterlegen. Nach Abschluss der 

Verwertung wird der Treuhänder – nach Abzug der durch die Verwertung entstandenen 

Kosten und seiner Vergütung, soweit diese nicht von der Emittentin getragen werden – 

den Verwertungserlös an den Anleihegläubiger im Verhältnis ihrer nominellen 

Beteiligung am Emissionserlös der Anleihe auskehren. 

 

1.3 Freigabe von Sicherheiten  

 

1.3.1 Der Treuhänder ist am Ende der Laufzeit der Anleihe Zug um Zug gegen den 

schriftlichen Nachweis der Emittentin, dass alle Forderungen des Anleihegläubigers 

befriedigt wurden, zur Freigabe bzw. Rückabwicklung der Sicherheiten auf Kosten der 

Emittentin verpflichtet. Der Nachweis wird durch Bestätigung einer 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder des Steuerberaters erbracht. 

 

1.3.2 Für den Fall, dass die Emittentin beabsichtigt, die Forderungen des Anleihegläubigers 

ganz oder teilweise aus Fremdmitteln zu befriedigen, und dem Fremdmittelgeber hierzu 

Sicherheiten zu gewähren hat, wird der Treuhänder die bestellten Sicherheiten einem 

mit der Abwicklung betrauten Notar zu treuen Händen herausgeben, verbunden mit der 
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Treuhandauflage, von den übertragenen Sicherheiten nur Gebrauch zu machen, wenn 

die vollständige Erfüllung der Forderungen des Anleihegläubigers zugunsten des 

Anleihegläubigers, ggf. über ein Notaranderkonto sichergestellt wird. Die damit 

verbundenen Kosten trägt die Emittentin. 

 

1.3.3 Der Treuhänder ist auch während der Laufzeit der Anleihe verpflichtet, die Sicherheiten 

freizugeben wenn und soweit die Emittentin zugleich mit der Freigabe der Sicherheit 

eine andere Anleihe-Grundschuld in mindestens dem gleichen Umfang und an einem 

aus wirtschaftlicher Sicht im wesentlichen gleichwertigen Grundstück und in 

vergleichbarem Rang bestellt oder einen dem Nominalbetrag der freizugebenden 

Sicherheit entsprechenden Betrag in bar hinterlegt oder durch Vorlage einer 

Bankbürgschaft absichert.  

 

2. Stellung und Pflichten des Treuhänders 

 

2.1 Der Treuhänder ist verpflichtet, einen etwaigen Verwertungserlös aus den Sicherheiten 

zu jedem Zeitpunkt von seinem sonstigen Vermögen getrennt zu halten und nicht mit 

seinem sonstigen Vermögen zu vermischen. 

 

2.2 Der Treuhänder ist nur verpflichtet, die nach dem Treuhandvertrag ausdrücklich 

genannten Aufgaben zu übernehmen; insbesondere ist der Treuhänder nicht 

verpflichtet, die nach Freigabe von Mitteln korrekte Verwendung der Mittel und/oder die 

sachliche Richtigkeit von Schreiben und Aussagen der Emittentin und/oder Dritter 

selbst zu prüfen. 

 

2.3 Der Treuhänder ist berechtigt, Untervollmachten nur an von Berufs wegen zur 

Verschwiegenheit verpflichtet Personen zu erteilen. 

 

2.4 Es ist nicht Aufgabe des Treuhänders, den Verkehrswert der Sicherheiten im Zeitpunkt 

der Stellung dieser Sicherheiten oder während der Laufzeit der Anleihe zu überprüfen, 

es sei denn, in diesem Treuhandvertrag ist dies ausdrücklich anderes geregelt. 

 

2.5 Die Sicherheiten werden vom Treuhänder jeweils zugunsten des Anleihegläubigers 

verwaltet und nur im Außenverhältnis für den Treuhänder bestellt. Im Innenverhältnis 

nimmt der Treuhänder die Rechte aus den für ihn bestellten Sicherheiten und 

Thesaurierungsmittel ausschließlich zugunsten des Anleihegläubigers wahr. 

 

2.6 Für den Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 

Treuhänders oder der Ablehnung der Eröffnung mangels Masse, überträgt der 

Treuhänder hiermit sämtliche nicht-akzessorischen Sicherungsrechte an den durch die 

Emittentin als Nachfolger bestellten Treuhänder, hilfsweise an die Emittentin. Weiterhin 

tritt der Treuhänder hiermit entsprechend dem vorhergehenden Satz aufschiebend 

bedingt auf diesen Fall die ihm zustehenden Parallelansprüche nach Ziffer 3 ab. Ziffer 

7.6 gilt entsprechend. 

 

2.7 Die nach Ziffer 2.6 entstehenden Kosten, trägt der Treuhänder. 
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3. Parallelansprüche des Sicherheitentreuhänders 

 

3.1 Zur Sicherung sämtlicher gegenwärtiger, zukünftiger und/oder bedingter (einschließlich 

gesetzlicher) Ansprüche des Anleihegläubigers gegen die Emittentin aus den 

Anleihebedingungen („Primärverpflichtungen“) sowie der Wirksamkeit der unter den 
jeweiligen bestellten Sicherheiten verpflichtet sich die Emittentin hiermit im Wege eines 

abstrakten Schuldversprechens, dem Treuhänder einen Betrag in Höhe der jeweils 

aktuellen Primärverpflichtungen zu zahlen („Parallelverpflichtung“). 
Dementsprechend hat der Treuhänder ein eigenes, von den Primärverpflichtungen 

abstraktes Recht, von der Emittentin die Erfüllung der vorgenannten Verpflichtung zu 

verlangen. 

 

3.2 Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Parallelverpflichtungen nicht zu einer 

mehrfachen Inanspruchnahme der Emittentin führen sollen. Daher gilt, dass insgesamt 

nur einmal Zahlung der Primärverpflichtungen und der Parallelverpflichtungen verlangt 

werden kann.  

 

 

 

4. Aufgaben der Emittentin  

 

4.1 Die Emittentin sichert dem Treuhänder für die Laufzeit der Anleihe ihre volle und 

uneingeschränkte Unterstützung dahingehend zu, dass sie alles in ihrer Macht 

stehende unternehmen und veranlassen wird, um die Bestellung und die 

uneingeschränkte Wirksamkeit der Sicherheiten sicherzustellen und 

aufrechtzuerhalten. 

 

4.2 Die Emittentin ist verpflichtet, den Treuhänder unverzüglich über solche Umstände und 

Tatsachen zu informieren, die Auswirkungen auf die Erfüllung der Pflichten des 

Treuhänders aus diesem Treuhandvertrag, die Erfüllung der Verpflichtungen der 

Emittentin aus der Anleihe und/oder die vom Treuhänder verwalteten Sicherheiten 

haben können. 

 

4.3 Von etwaigen Beschlüssen der Anleihegläubigerversammlung, insbesondere nach dem 

SchVG, ist der Treuhänder von der Emittentin unverzüglich zu informieren. 

 

5. Rechte des Treuhänders und der Anleihegläubiger 

 

5.1 Der Treuhänder ist gegenüber der Emittentin berechtigt, jederzeit nach vorheriger 

Ankündigung die Unterlagen der Emittentin einzusehen, die die Anleihe sowie die von 

ihm verwalteten Sicherheiten betreffen, soweit dies für die Erfüllung seiner 

Verpflichtungen aus diesem Vertrag sowie zur Wahrung der Rechte des 

Anleihegläubigers nach seinem freien Ermessen notwendig ist. Auf Verlangen des 

Treuhänders hat die Emittentin auf ihre Kosten außerdem Abschriften der vorgenannten 

Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Emittentin ist verpflichtet, dem Treuhänder die 

Ausübung dieser Rechte auch gegenüber Tochtergesellschaften der Emittentin zu 
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ermöglichen. Der Treuhänder ist nicht verpflichtet, den Gläubigern Einsichtnahme in 

Unterlagen zu gestatten. 

 

5.2 Dem Anleihegläubiger stehen die Rechte gegen den Treuhänder und die Emittentin aus 

diesem Treuhandvertrag aus eigenem Recht zu (§ 328 BGB, Vertrag zugunsten Dritter). 

Der Anleihegläubiger ist verpflichtet, die sich aus dem Treuhandvertrag ergebenen 

Beschränkungen zu beachten. 

 

5.3 Der Treuhänder ist nicht verpflichtet, für den Anleihegläubiger dessen Rechte aus den 

Anleihebedingungen gegenüber der Emittentin geltend zu machen oder durchzusetzen. 

 

6. Vergütung des Treuhänders 

 

6.1 Der Treuhänder erhält für seine Tätigkeit von der Emittentin für jedes Jahr seiner 

Tätigkeit als Treuhänder eine Vergütung in Höhe von EUR 10.000,00 zuzüglich 

gesetzlicher Umsatzsteuer, die jeweils mit Ablauf des Jahres fällig ist. Beginnt oder 

endet der Treuhandauftrag unterjährig, entsteht der Vergütungsanspruch zeitanteilig 

nach begonnenen Monaten. 

 

6.2 Auslagen, die im Zusammenhang mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen aus diesem 

Vertrag anfallen, werden dem Treuhänder von der Emittentin gegen Nachweis jeweils 

gesondert erstattet. 

 

6.3 Sollte es zur Verwertung der Sicherheiten kommen, erhält der Treuhänder von der 

Emittentin für diese Verwertungsmaßnahmen ein Stundenhonorar in Höhe von jeweils 

EUR 250,00. Dieses Honorar ist monatlich gegen Zeitnachweis zur Zahlung fällig. 

 

6.4 Im Fall einer (teilweisen) Freigabe der Sicherheit (z.B. durch den Verkauf von 

Eigentumswohnungen) erhält der Treuhänder von der Emittentin für diese 

Verwertungsmaßnahmen pro Freigabeverfahren unter Verwendung eines 

standardisierten Notarvertrages EUR 300,00. 

 

6.5 Sollten die im Rahmen der Verwertung der Sicherheiten entstandene Kosten 

(einschließlich des Honorars des Treuhänders gemäß obiger Ziff. 6.3) bis zum Zeitpunkt 

der Auskehrung des Verwertungserlöses an die Anleihegläubiger nicht von der 

Emittentin getragen werden, so ist der Treuhänder berechtigt, diese Kosten von dem 

an den Anleihegläubiger auszukehrenden Verwertungserlös für sich in Abzug zu 

bringen. 

 

 

7. Laufzeit und Kündigung 

 

7.1 Dieser Treuhandvertrag tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 

 

7.2 Dieser Treuhandvertrag endet ohne weitere Erklärungen der Parteien 
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7.2.1 mit vollständiger Befriedigung aller Forderungen des Anleihegläubigers und Freigabe 

der Sicherheiten durch den Treuhänder entsprechend den Regelungen dieses 

Treuhandvertrages. 

 

oder 

 

7.2.2 mit vollständiger Verwertung der Sicherheiten und Herausgabe des 

Verwertungserlöses an den Anleihegläubiger entsprechend den Regelungen dieses 

Treuhandvertrages. 

 

 

7.3 Während der Laufzeit der Anleihe ist eine ordentliche Kündigung des 

Treuhandvertrages durch die Emittentin und den Treuhänder ausgeschlossen. 

 

7.4 Eine jederzeitige Kündigung des Treuhandverhältnisses aus wichtigen Gründen ist 

durch die Emittentin und den Treuhänder möglich. Das Nichteintreten eventuell von 

dem Anleihegläubiger angestrebter wirtschaftlicher Vorteile stellt keinen wichtigen 

Grund im Sinne dieser Bestimmung dar. Ziffern 2.6 und 2.7 gelten entsprechend. 

 

7.5 Im Falle einer vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages - aus welchem Grund auch 

immer – hat die Emittentin sicherzustellen, dass mit Ausscheiden des Treuhänders ein 

geeigneter Nachfolger in diesen Vertrag mit sämtlichen Rechten und Pflichten eintritt 

oder einen neuen Treuhandvertrag zu denselben Konditionen abzuschließen. Die 

Emittentin hat den Anleihegläubiger unverzüglich über den Wechsel des Treuhänders 

entsprechend Ziffer 10 der Anleihebedingungen zu informieren. Der Treuhänder ist 

verpflichtet, bei der Übertragung der Sicherheiten auf den neuen Treuhänder 

mitzuwirken. 

 

8. Haftung 

 

8.1 Der Treuhänder haftet nicht für Verbindlichkeiten, die die Emittentin gegenüber dem 

Anleihegläubiger oder sonstigen Dritten eingeht bzw. eingegangen ist. Der Treuhänder 

übernimmt insbesondere auch keine Haftung für den Erfolg der Anleihe. 

 

8.2 Die Haftung des Treuhänders wegen der Verletzung von Vertragspflichten ist 

gegenüber der Emittentin und dem Anleihegläubiger auf den Höchstbetrag von 

insgesamt EUR 1.000.000,00 beschränkt. Hiervon unberührt bleibt jeweils die Haftung 

wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn der 

Treuhänder oder ein Erfüllungsgehilfe die Verletzung zu vertreten hat, sowie auf Ersatz 

sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 

des Treuhänders oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen. 

 

8.3 Der Treuhänder stellt auf eigene Kosten sicher, dass seine Haftung nach diesem 

Treuhandvertrag bis zu dem in Ziffer 8.2 genannten Höchstbetrag für die Laufzeit dieses 

Treuhandvertrages von seiner berufsständischen Vermögensschaden-

Haftpflichtversicherung abgedeckt ist. 
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9. Schlussbestimmungen 

 

9.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

9.2 Bankarbeitstage sind Tage, an denen Banken in Frankfurt am Main und Clearstream 

für den Publikumsverkehr geöffnet sind. 

 

9.3 Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen oder 

Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für das 

Schriftformerfordernis. 

 

9.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein 

oder werden, so soll dies die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berühren. Die 

Parteien verpflichten sich, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch 

eine solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Ergebnis des von den Parteien 

gewollten möglichst nahekommt. Sollte der Vertrag eine Regelungslücke aufweisen, 

insbesondere einen offensichtlich regelungsbedürftigen Punkt nicht regeln, so werden 

die Parteien die Lücke durch eine wirksame Bestimmung ausfüllen, deren 

wirtschaftliches Ergebnis dem entspricht, was die Parteien vereinbart hätten, wenn sie 

die Lückenhaftigkeit erkannt hätten. 

 

9.5 Gerichtsstand für Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist München, 

Deutschland. 

 

9.6 Die Emittentin und der Treuhänder sind berechtigt, diesen Vertrag einvernehmlich zu 

ändern, soweit keine wesentlichen Rechte der Anleihegläubiger betroffen sind. 

 

Pullach i. Isartal, den 01.01.2024  Hamburg, den 01.01.2024 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
 
Falk Raudies    Dr. Ralf Ellerbrok 
FCR Immobilien AG   Rödl Treuhand Hamburg GmbH  

Steuerberatungsgesellschaft“ 
 

 

5. Auf Seite 35 unten wird der erste Satz unter dem Risikofaktor „Die Anleger tragen das 
Risiko, dass der Treuhänder insolvent wird“ wie folgt neu gefasst: 

„Im Fall der Insolvenz des Treuhänders könnten die von diesem für die Anleger 
treuhänderisch gehaltenen Vermögenswerte (Grundschulden) nicht ausschließlich 
und/oder ohne Zeitverzug für die Bedienung der Ansprüche der Anleihegläubiger zur 
Verfügung stehen.“ 
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Hinweis zur Widerrufsbelehrung 

 
Gemäß Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 erklärt die Emittentin, 
 

• dass nur denjenigen Anlegern ein Widerrufsrecht eingeräumt wird, die Erwerb oder 
Zeichnung der Wertpapiere bereits vor Veröffentlichung des Nachtrags zugesagt 
hatten, sofern die Wertpapiere den Anlegern zu dem Zeitpunkt, zu dem der wichtige 
neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit 
eingetreten ist oder festgestellt wurde, noch nicht geliefert worden waren; 
 

• dass das Widerrufsrecht nur innerhalb von zwei Arbeitstagen nach der 
Veröffentlichung des Nachtrags ausgeübt werden kann, mithin der Zeitraum, in dem 
die Anleger ihr Widerrufsrecht geltend machen können, am 11. Januar 2024 beginnt 
und am 15. Januar 2024 endet, und 

 
• dass sich Anleger an die FCR Immobilien Aktiengesellschaft, Kirchplatz 1, 82049 

Pullach i. Isartal wenden können, wenn sie ihr Widerrufsrecht geltend machen 
wollen. 

 
Verantwortlichkeit für den Inhalt in diesem Nachtrag Nr. 1 
 
Die FCR Immobilien Aktiengesellschaft mit Sitz in Pullach i. Isartal und der Geschäftsanschrift 
Kirchplatz 1, 82049 Pullach i. Isartal, ist für die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Nachtrag Nr. 1 
gemachten Angaben verantwortlich und erklärt, dass die erforderliche Sorgfalt angewendet 
wurde, um sicherzustellen, dass die in diesem Nachtrag Nr. 1 gemachten Angaben ihres Wissens 
nach richtig sind und keine wesentlichen Umstände und Tatsachen weggelassen wurden, die die 
Aussagen des Nachtrages Nr. 1 wahrscheinlich verändern können. 
 
Pullach i. Isartal, 11. Januar 2024 
 

FCR Immobilien Aktiengesellschaft 


